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Initiativantrag

der Abgeordneten Mag.a Andrea Mautz (SPO), Mag. Dr. Michael Trinko (SPO),
Yvonne Rychly (SPO), Mag. Stefanie Vasold (SPO), Dr. Arabel Bernecker-Thiel
(NEOS) und Jing Hu, BA, MPharm (NEQS).

betreffend eine Anderung des Wiener Mindestsicherungsgesetzes (WMG) und
des Wiener Wohnbeihilfegesetzes - WrWbG

Begrindung:

Die Wiener Mindestsicherung sichert die Lebenserhaltungskosten und die Miete
von Wiener*innen am unteren Existenzminimum. In den letzten 12 Monaten ist die
Zahl der Personen, die in Wien Mindestsicherung beziehen, stetig gesunken. Im
September 2025 bezogen rund 135.000 Personen Leistungen aus der Wiener
Mindestsicherung — vor einem Jahr waren es, trotz steigender Gesamtbevélkerung,
noch rund 3.000 Personen mehr.

Wie im gemeinsamen Regierungsprogramm vereinbart, wollen wir die Wiener
Mindestsicherung treffsicher weiterentwickeln und an sich andernde
Rahmenbedingungen anpassen. Das bedeutet insbesondere die Unterstitzung von
Bestrebungen auf Bundesebene zur Vereinheitlichung der Sozialhilfe und
Anpassungen aufgrund europarechtlicher Vorgaben. Gleichzeitig wird damit auch
ein Beitrag zu den notwendigen Budgetkonsolidierungsmal3nahmen geleistet.

Daher sollen mit gegensténdlicher Novelle folgende MalRnahmen umgesetzt
werden:

Die Hohe des Mindeststandards fur alleinstehende Personen hangt kiinftig davon



ab, ob diese gemeinsam mit anderen volljahrigen Personen in einer Wohnung
leben.

Der Mindeststandard von 100% wird nur mehr tatsachlich allein lebenden
volljghrigen Personen gewahrt, weiters Personen gemaf? § 8 Abs. 3 WMG und
Personen in zielgruppenspezifischen betreuten Wohnformen (z.B. Frauenhauser,
WGs fir Menschen mit Behinderungen im teilbetreuten Wohnen) sowie
Alleinerziehenden.

Volljghrige Personen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr erhalten nur mehr dann
einen Mindeststandard von 100%, wenn sie ohne weitere volljahrige Person in einer
Wohnung leben und eine Schul- oder Erwerbsausbildung absolvieren bzw. eine
Beschaftigung Uber der Geringfugigkeitsgrenze ausiben.

Volljghrige Personen ab dem vollendeten 25. Lebensjahr, die in
Wohngemeinschaften leben, erhalten kiinftig ebenso wie schon bis dato
Bedarfsgemeinschaften bestehend aus Ehepaaren, eingetragenen Partner*innen
oder Lebensgefadhrt*innen einen Mindeststandard von 70%.

Alle Mindeststandards, auch die fir minderjéhrige Personen sowie die fur
Bezieher*innen gemal3 § 8 Abs. 3 WMG, enthalten kinftig einheitlich einen
Grundbetrag zur Deckung des Wohnbedarfs (GDW) in Hohe von 25% des
jeweiligen Mindeststandards.

Bezieher*innen gemal3 § 8 Abs. 4 WMG erhalten weiterhin zwei Sonderzahlungen
pro Jahr, diese jedoch nur mehr in der halben Hohe des jeweiligen
Mindeststandards. Der Zuschlag gemal? 88 Abs. 5 WMG fir Inhaber*innen eines
Behindertenpasses gemal3 § 40 Abs. 1und 2 BBG wird weiterhin gewahrt.

Der Teuerungszuschlag fur Bedarfsgemeinschaften mit minderjahrigen Personen
(Familienzuschlag) gemaf § 11b WMG wird beendet.

Subsidiar Schutzberechtigte haben in Zukunft keinen Anspruch mehr auf
Leistungen der Wiener Mindestsicherung, da eine einheitliche, bundesweite
Neuregelung aufgrund europarechtlicher Vorgaben erforderlich ist.

Um einen kongruenten Vollzug der Wiener Wohnunterstitzungsleistungen zu
gewahrleisten, werden darUber hinaus auch noch entsprechende Anpassungen im
Wiener Wohnbeihilfegesetz - WrWbG vorgenommen (Anpassung des Kreises der
anspruchsberechtigten Personen spiegelgleich zur Anderung im Bereich der
Wiener Mindestsicherung und Anpassung der festgelegten Mindeststandards).

Mit Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) vom 11. M&rz 2025 zum Wiener
Mindestsicherungsgesetz, ZI. G 197/2024, wurde die bisherige Regelung der

Osterreichischen Staatsbirger*innen gleichgestellten Personen in § 5 Abs. 2 Wiener
Mindestsicherungsgesetz aufgehoben. Wahrend der Wiener Landesgesetzgeber in



seinem AusfUhrungsgesetz bis dato den mit &sterreichischen Staatsbirger*innen
gleichgestellten Personenkreis von einem unbefristeten Aufenthaltstitel abhangig
machte, sieht das Grundsatzgesetz in § 4 Abs. 1SH-GG einen seit mindestens funf
Jahren dauerhaft tatsdchlichen und rechtmaligen Aufenthalt im Bundesgebiet als
ausreichend vor. Dies unabhangig davon, ob dieser unbefristet oder befristet ist.
Eine Anderung bzw. eine Einengung des Artikel 4 Abs. 1SH-GG auf unbefristete
Aufenthaltstitel wurde vom Grundsatzgesetzgeber, also vom Bund, bis dato nicht
umgesetzt. Eine entsprechende Anpassung des Personenkreises im Wiener
Mindestsicherungsgesetz (WMG) ab 01.04.2026 ist daher unumganglich.

Die unterfertigten Landtagsabgeordneten stellen gemal § 125 Abs. 2 der Wiener
Stadt-verfassung und § 30b Abs. 1der Geschaftsordnung des Landtages fur Wien
folgenden

Initiativantrag:

Der Wiener Landtag wolle beschliel3en:

,Der Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Wiener Mindestsicherungsgesetz (WMG)
und das Gesetz Uber die Gewdhrung von Wohnbeihilfe (Wiener Wohnbeihilfegesetz
- WrWbG) gedndert werden, wird zum Beschluss erhoben.”

Beilage:

Gesetzesentwurf, Erlauterungen

10.11.2025



Unterzeichner*innen:

Yvonne Rychly (SPO); Andrea Mautz (SPO); Dr. Arabel Bernecker-Thiel (NEOS); Mag. Dr.
Michael Trinko (SPO); Mag. Stefanie Vasold (SPO); Jing Hu, BA, MPharm (NEQS)




LANDESGESETZBLATT

FUR WIEN

Jahrgang 2025 Ausgegeben am xx. xxxx 2025

xX. Gesetz: Wiener Mindestsicherungsgesetz (WMG) und Wiener Wohnbeihilfegesetz — WrWbG;
Anderung

Gesetz, mit dem das Wiener Mindestsicherungsgesetz (WMG) und das Gesetz Uber die
Gewahrung von Wohnbeihilfe (Wiener Wohnbeihilfegesetz - WrWbG) gedndert werden

Der Wiener Landtag hat beschlossen:
Inhaltsverzeichnis

Art. Gegenstand
I. Anderung des Wiener Mindestsicherungsgesetzes (WMG)
I1. Anderung des Gesetzes iiber die Gewahrung von Wohnbeihilfe (Wiener
Wohnbeihilfegesetz — WrWhG)
I11.  Inkrafttreten

Artikel |
Anderung des Wiener Mindestsicherungsgesetzes (WMG)

Das Wiener Mindestsicherungsgesetz (WMG), LGBI. fiir Wien Nr. 38/2010, zuletzt gedndert durch
das Gesetz LGBI. fur Wien Nr. 34/2025, wird wie folgt gedndert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt gedndert:
Der Eintrag ,,§ 11b. Zuschlag fiir Bedarfsgemeinschaften mit minderjdhrigen Personen® entfallt.

2. 85 Abs. 2 Einleitungssatz und Z 1 lauten:

(2) Den osterreichischen Staatsbiirgerinnen und Staatsbirgern sind folgende Personen gleichgestellt,
wenn sie volljahrig sind, sich rechtmé&Rig im Inland aufhalten und die Einreise nicht zum Zweck des
Sozialhilfebezuges erfolgt ist:

1. Asylberechtigte, denen dieser Status nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes Uber die
Gewahrung von Asyl (Asylgesetz 2005 — AsylG 2005) zuerkannt wurde sowie Personen, die
Staatsangehorige eines EU- oder EWR-Staates oder der Schweiz und Opfer von
Menschenhandel, grenziberschreitenden Prostitutionshandel oder Opfer von Gewalt sind oder
die Uber eine Aufenthaltsberechtigung als Opfer wvon Menschenhandel oder
grenziiberschreitendem Prostitutionshandel oder als Opfer von Gewalt verfligen (8 57 Abs.1 Z 2
und 3 AsylG 2005);«

3. In 8 5 Abs. 2 werden nach Z 1 folgende Ziffern 2 bis 6 angefigt:

2. Staatsangehdrige eines EU- oder EWR-Staates oder der Schweiz, wenn sie erwerbstatig sind oder
die Erwerbstatigeneigenschaft nach § 51 Abs. 2 Bundesgesetz tber die Niederlassung und den
Aufenthalt in Osterreich (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz — NAG) erhalten bleibt oder sie
das Recht auf Daueraufenthalt nach § 53a NAG erworben haben und deren Familienangehorige;

3. Staatsangehdrige des Vereinigten Konigreiches GroRbritannien und Nordirland, die tber einen
Aufenthaltstitel ,,Artikel 50 EUV*“ verfligen, soweit sie aufgrund von Artikel 23 des Abkommens
Uber den Austritt des Vereinigten Konigreichs GroRbritannien und Nordirland aus der
Europdischen Union und der Europdischen Atomgemeinschaft, ABI. L Nr. 29 vom 31.01.2020
S.7, in der Fassung ABI. L Nr.443 vom 30.12.2020, Personen mit d&sterreichischer
Staatsburgerschaft in Bezug auf die Gewahrung von Sozialhilfeleistungen gleichzustellen sind;



4. dauerhaft niedergelassene Fremde, die sich seit mindestens fiinf Jahren dauerhaft tatsachlich und
rechtmé&Big in Osterreich aufhalten;

5. Ehegattinnen und Ehegatten, eingetragene Partnerinnen und eingetragene Partner von Personen
gemal Abs. 1 oder Abs. 2 Z 1 bis 4, die mit diesen in einem gemeinsamen Haushalt leben und
sich rechtmafig in Osterreich aufhalten. Dies gilt nicht fur Personen nach Abs. 3;

6. Personen, die sich rechtmaBig in Osterreich aufhalten, nicht unter die Bestimmungen des Abs. 3
fallen und fur eine minderjahrige Person obsorgeberechtigt sind, mit der sie im gemeinsamen
Haushalt leben, wenn

a. die minderjahrige Person die dsterreichische Staatsbiirgerschaft besitzt oder
b. die minderjahrige Person einen der in Abs. 2 Z 1 bis 4 genannten Aufenthaltstitel besitzt.«

4, 8§85 Abs. 3 lautet:

,,(3) Jedenfalls vom Anspruch auf Leistungen der Wiener Mindestsicherung ausgeschlossen sind:
1. Personen, die einen Asylantrag nach AsylG 2005 gestellt haben, bis zum rechtskraftigen
Abschluss dieses Verfahrens;
2. subsidiar Schutzberechtigte;
3. ausreisepflichtige Personen und Personen, deren Aufenthalt gemél § 46a FPG geduldet ist.“

5.8 7 Abs. 2 Z 1 lautet:
,1. Volljahrige alleinstehende Personen bilden jeweils eine eigene Bedarfsgemeinschaft, wenn sie
alleine oder mit anderen volljahrigen Personen (Wohngemeinschaft) in der Wohnung leben und
nicht Z 2 oder 4 anzuwenden ist.*

6. In 8 8 Abs. 1 entfallt die Wortfolge ,,bei volljahrigen Personen®.

7.8 8 Abs. 2 lautet:

,»(2) Die Mindeststandards fur den Bemessungszeitraum von einem Monat betragen:
1. 100 vH des Ausgleichszulagenrichtsatzes nach § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb ASVG abziglich des

Betrages fiir die Krankenversicherung

a) fur volljahrige Personen ab dem vollendeten 25. Lebensjahr, die alleine in der Wohnung
leben;

b) fir volljahrige Personen ab dem vollendeten 25. Lebensjahr (Alleinerzieherinnen und
Alleinerzieher), die ausschlieBlich mit nachfolgend genannten Personen eine
Bedarfsgemeinschaft bilden und alleine oder in einer Wohngemeinschaft im Sinne des § 7
Abs. 2 Z 1 leben:

ba) volljahrige Kinder oder volljahrige Enkelkinder bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, wenn
sie ihre Schulausbildung vor dem vollendeten 18. Lebensjahr begonnen und noch nicht
abgeschlossen haben und fir diese hinsichtlich der Zurechnung zu einer
Bedarfsgemeinschaft nicht § 7 Abs. 2 Z 2 anzuwenden ist; oder

bb) minderjéhrige Kinder, minderjéhrige Enkelkinder oder minderjahrige Kinder in Obsorge;

c) fir volljahrige Personen, die die Voraussetzungen des 8 8 Abs. 3 Z 1, 2 oder 3 erfullen und die
alleine oder mit anderen volljahrigen Personen in einer Wohngemeinschaft im Sinne des § 7
Abs. 2 Z 1 leben;

d) fur volljahrige Personen, die in zielgruppenspezifischen betreuten Wohnformen leben, sofern
ihr Lebensunterhalt nicht liberwiegend durch diese gedeckt wird.

2. 70 vH des Wertesnach Z 1

a) fur volljahrige Personen ab dem vollendeten 25. Lebensjahr, die mit anderen Personen in einer
Ehe, eingetragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft (Bedarfsgemeinschaft gemaR § 7
Abs. 2 Z 2) leben;

b) fur volljahrige Personen ab dem vollendeten 25. Lebensjahr, die mit anderen volljahrigen
Personen in einer Wohngemeinschaft im Sinne des § 7 Abs. 2 Z 1 leben.

2a. 75 vH des Wertes nach Z 1 fir volljahrige Personen, die die VVoraussetzungen des § 8 Abs. 3 Z 1,

2 oder 3 erflllen und die mit anderen Personen in einer Ehe, eingetragenen Partnerschaft oder

Lebensgemeinschaft (Bedarfsgemeinschaft gemaR § 7 Abs. 2 Z 2) leben.

3. 100 vH des Wertes nach Z 1 fir alleinstehende volljahrige Personen bis zum vollendeten 25.

Lebensjahr, die alleine in der Wohnung leben, unter der VVoraussetzung, dass sich diese Personen



in diesem Monat in einer Schul- oder Erwerbsausbildung, oder in einem die Geringfugigkeit
Ubersteigenden Beschaftigungsverhéltnis befinden oder befunden haben.

4. 75 vH des Wertes nach Z 1 fiir alleinstehende volljahrige Personen bis zum vollendeten 25.
Lebensjahr, die alleine in der Wohnung leben, wenn sich diese Personen in diesem Monat zu
keiner Zeit in einer Schul- oder Erwerbsausbildung oder in einem die Geringflgigkeit
Ubersteigenden Beschaftigungsverhéltnis befinden oder befunden haben und keine der
Ausnahmen geméaR § 14 Abs. 4 zur Anwendung kommt.

5. 75 vH des Wertes nach Z 1 fiir volljahrige Personen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, sofern
sie in einer Ehe, eingetragenen Partnerschaft, Lebensgemeinschaft (Bedarfsgemeinschaft geman
8 7 Abs. 2 Z 2) oder im gemeinsamen Haushalt mit zumindest einem Eltern- oder GroRelternteil
im Sinne des § 7 Abs. 2 Z 4 oder in einer Wohngemeinschaft im Sinne des § 7 Abs. 2 Z 1 leben,
unter der Voraussetzung, dass sich diese Personen in diesem Monat in einer Schul- oder
Erwerbsausbildung oder in einem die Geringfligigkeit Ubersteigenden Beschaftigungsverhéltnis
befinden oder befunden haben.

6. 50 vH des Wertes nach Z 1 fiir volljahrige Personen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, sofern
sie in einer Ehe, eingetragenen Partnerschaft, Lebensgemeinschaft (Bedarfsgemeinschaft geman
8 7 Abs. 2 Z 2) oder im gemeinsamen Haushalt mit zumindest einem Eltern- oder Grof3elternteil
im Sinne des § 7 Abs. 2 Z 4 oder in einer Wohngemeinschaft im Sinne des § 7 Abs. 2 Z 1 leben,
wenn sich diese Personen in diesem Monat zu keiner Zeit in einer Schul- oder
Erwerbsausbildung, oder in einem die Geringfugigkeit Ubersteigenden Beschaftigungsverhéltnis
befinden oder befunden haben und keine der Ausnahmen geméR § 14 Abs. 4 zur Anwendung
kommt.

7. 27 vH des Wertes nach Z 1 fur minderjéhrige Personen in einer Bedarfsgemeinschaft gemaR § 7
Abs. 27 3.

8. 8 8 Abs. 3 zweiter und dritter Satz werden durch folgenden Satz ersetzt: ,,.Der Grundbetrag zur
Deckung des Wohnbedarfs betrégt 25 vH des jeweiligen Mindeststandards.*

9. In 8 8 Abs. 4 erster Satz wird vor dem Wort ,,Mindeststandards* das Wort ,,halben* eingefligt.

10. 8 9 Abs. 1 lautet:

(1) Ein iiber den Grundbetrag zur Deckung des Wohnbedarfs nach § 8 Abs. 1 hinausgehender
Bedarf wird an die anspruchsberechtigten Personen als Bedarfsgemeinschaft in Form einer monatlichen
Geldleistung (Mietbeihilfe) zuerkannt, wenn dieser nachweislich weder durch eigene Mittel noch durch
Leistungen Dritter gedeckt werden kann.*

11. § 11b samt Uberschrift entfallt.
12.In § 12 Abs. 3 Z 4 wird vor dem Wort ,tatsdchlichen die Wortfolge ,,rechtlichen oder “ eingefiigt.
13. In§ 12 Abs. 3 Z 5 wird nach dem Wort ,,pro““ das Wort ,,anspruchsberechtigter “ eingefiigt.

14. In § 21 Abs. 3 und § 24 Abs. 3a erster Satz entféllt jeweils die Wort- und Zeichenfolge ,,, der
Anspruch voraussichtlich uneinbringlich ware.

15. In § 24a wird nach der Wortfolge ,, Leistungen auslandischer Pensionsversicherungstréger“ die
Wortfolge ,,oder auf andere ausléandische Sozialleistungen‘ eingeflgt.

16. In § 35 entféllt die Wort- und Zeichenfolge ,,und, ausgenommen in den Fillen des § 9,.

17.In § 42 Z 1 wird das Zitat ,,BGBI. | Nr. 7/2025 “ durch das Zitat ,,BGBI. | Nr. 47/2025*“ ersetzt.
18. In § 42 Z 3 wird das Zitat ,,BGBI. | Nr. 70/2024 “ durch das Zitat ,,BGBI. | Nr. 50/2025 “ ersetzt.
19. In § 42 Z 5 wird das Zitat ,,BGBI. | Nr. 67/2024 “ durch das Zitat ,,BGBI. | Nr. 50/2025 “ ersetzt.
20. In § 42 Z 6 wird das Zitat ,,BGBI. | Nr. 7/2025“ durch das Zitat ,,BGBI. | Nr. 25/2025 “ ersetzt.
21.In § 42 Z 7 wird das Zitat ,,BGBI. | Nr. 145/2024 “ durch das Zitat ,,BGBI. | Nr. 50/2025 “ erset:zt.
22.In § 42 Z 8 wird das Zitat ,,BGBI. | Nr. 11/2025 “ durch das Zitat ,,BGBI. | Nr. 25/2025 “ ersetzt.



23.In § 42 Z 10 wird das Zitat ,,BGBI. | Nr. 11/2025 “ durch das Zitat ,,BGBI. | Nr. 25/2025 “ ersetzt.
24.1In § 42 Z 11 wird das Zitat ,,BGBI. | Nr. 7/2025 ““ durch das Zitat ,,BGBI. | Nr. 47/2025* ersetzt.
25.In § 42 Z 17 wird das Zitat ,,BGBI. | Nr. 98/2024 “ durch das Zitat ,,BGBI. | Nr. 50/2025 “ ersetzt.
26. In § 42 Z 18 wird das Zitat ,,BGBI. | Nr. 157/2024 ““ durch das Zitat ,,BGBI. | Nr. 50/2025 “ ersetzt.
27.1In § 42 Z 21 wird das Zitat ,,BGBI. | Nr. 145/2024 “ durch das Zitat ,,BGBI. | Nr. 40/2025 “ ersetzt.
28. In § 42 Z 22 wird das Zitat ,,BGBI. | Nr. 110/2024 *“ durch das Zitat ,,BGBI. | Nr. 50/2025 “ ersetzt.

29. Nach § 44 Abs. 24 wird folgender Abs. 25 angefligt:

.(25) Die Anderung des Inhaltsverzeichnisses, § 5 Abs. 2 Z 1 und Abs. 3,87 Abs.2Z 1, § 8 Abs. 1
bis 4, § 12 Abs. 3Z 4 und 5, § 21 Abs. 3, 8 24 Abs. 3a, § 24a, § 35, 8§42 Z 1 und 3, Z 5 bis 8, Z 10 und
11, Z 17 und 18 sowie Z 21 und 22 in der Fassung des LGBI. fur Wien Nr. xx/2025, treten mit 1. Januar
2026 in Kraft. 8 5 Abs. 2 Z 2 bis 6 in der Fassung des LGBI. fiir Wien Nr. xx/2025 treten mit 1. April
2026 in Kraft. § 9 Abs. 1 in der Fassung des LGBI. fur Wien Nr. xx/2025 tritt mit 1. Mai 2026 in Kraft. §
11b samt Uberschrift in der Fassung des LGBI. Nr. 34/2025 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2025 auRer
Kraft. Bescheide, die in einer Fassung vor der Fassung des LGBI. fuir Wien Nr. xx/2025 erlassen wurden
und sich auf Sachverhalte oder Bemessungszeitrdume nach dem 31. Dezember 2025 beziehen, sind von
Amts wegen an die Rechtslage des WMG in der Fassung des LGBI. fir Wien Nr. xx/2025 anzupassen.
Eine riickwirkende Anpassung der Bescheide von Amts wegen ist jedoch ausgeschlossen. Erfolgt im
Falle eines in Rechtskraft erwachsenen Bescheides nach dem 31. Dezember 2025 eine
berechnungsrelevante Anderung, gilt fiir die Erlassung des neuen Bescheides ab der Anderung die
Rechtslage in der Fassung des LGBI. fir Wien Nr. xx/2025.

Artikel 11

Anderung des Gesetzes tiber die Gewahrung von Wohnbeihilfe (Wiener Wohnbeihilfegesetz —
WrWbG)

Das Gesetz (iber die Gewéhrung von Wohnbeihilfe (Wiener Wohnbeihilfegesetz — WrWbG), LGBI.
fur Wien Nr. 7/2024, zuletzt geéndert durch das Gesetz LGBI. fur Wien Nr. 14/2025, wird wie folgt
geédndert:

1. § 3 Abs. 2 lautet:

»(2) Den osterreichischen Staatsbiirgerinnen und Staatsbiirgern sind die in 85 Abs. 2 Wiener
Mindestsicherungsgesetz genannten Personen gleichgestellt. § 5 Abs. 3 Wiener Mindestsicherungsgesetz
ist sinngemif anzuwenden.*

2.1n 8 4 Abs. 4 wird das Zitat ,,§ 7 Abs. 4“ durch das Zitat ,,§ 7 Abs. 7 ersetzt.

3. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefugt:

,»8 4a. (1) Das erforderliche Mindesthaushaltseinkommen betrégt bzw. erhéht sich um einen Betrag
in Hohe von je 70vH des nach §8 Abs.2 Z1 Wiener Mindestsicherungsgesetz festgelegten
Mindeststandards fur Personen im Sinne des § 8 Abs. 2 Z 2 lit. b Wiener Mindestsicherungsgesetz, deren
Einkommen zwischen 70 vH und 100 vH des nach 8 8 Abs.2 Z 1 Wiener Mindestsicherungsgesetz
festgelegten Mindeststandards betrdgt und deren Antrag auf Mindestsicherung nach dem Wiener
Mindestsicherungsgesetz bescheidméaRig abgelehnt wurde, da ein Einkommen tber dem Mindeststandard
gemaR § 8 Abs. 2 Z 2 des Wiener Mindestsicherungsgesetzes vorhanden ist.

(2) Besteht die Haushaltsgemeinschaft lediglich aus einer Person im Sinne des Abs. 1, so ist der
Berechnung der Hohe der Wohnbeihilfe ein Haushaltseinkommen von 100 vH des nach § 8 Abs.2 Z 1
Wiener Mindestsicherungsgesetz festgelegten Mindeststandards jedenfalls (fiktiv) zugrunde zu legen.

(3) Personen im Sinne des Abs.1 sind jedoch nicht als Teil der Haushaltsgemeinschaft zu
beriicksichtigen, wenn der Haushaltsgemeinschaft zumindest eine weitere Person, deren Einkommen
wenigstens 100vH des nach 8§88 Abs.2 Z1 Wiener Mindestsicherungsgesetz festgelegten
Mindeststandards betragt, angehdrt, auBer es handelt sich um die einzige Hauptmieterin oder den einzigen
Hauptmieter.*

4.1n § 7 Abs. 4 wird jeweils das Zitat ,,§ 8 Abs. 2 Z 9 Wiener Mindestsicherungsgesetz* durch das Zitat
,»$ 8 Abs. 2 Z 7 Wiener Mindestsicherungsgesetz* ersetzt.



Artikel 111
Inkrafttreten
Artikel 11 tritt mit 1. Januar 2026 in Kraft.

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor:



lvon7

Erlauterungen
Allgemeiner Teil

Zu Artikel I (Anderung des Wiener Mindestsicherungsgesetzes (WMG))

Die Wiener Landesregierung hat sich in ihrem Regierungsprogramm fir die Legislaturperiode 2025 bis
2030 unter anderem zum Ziel gesetzt, die Leistungen der Wiener Mindestsicherung (WMS) zu analysieren
und auf dieser Grundlage Reformen durchzufiihren. Daneben unterstiitzt das Land Wien die Bestrebungen
zur Vereinheitlichung der Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung auf Bundesebene. Mit den Anpassungen in
gegenstandlicher Novelle wird auch den neuen europarechtlichen Vorgaben Rechnung getragen. Vor
diesem Hintergrund werden sohin inhaltliche Uberarbeitungen im Wiener Mindestsicherungsgesetz
(WMG) vorgenommen. Mit diesen Uberarbeitungen wird auch der notwendige Beitrag zu den budgetéren
Konsolidierungsmalnahmen des Landes Wien geleistet.

Die Hohe des Mindeststandards fir alleinstehende Personen héngt kiinftig davon ab, ob diese alleine oder
mit anderen volljahrigen Personen in einer Wohnung leben. Der Mindeststandard von 100% wird nur mehr
alleinstehenden alleine lebenden volljahrigen Personen, der Personengruppe gemal § 8 Abs. 3 WMG,
Personen in zielgruppenspezifischen betreuten Wohnformen (wie zB teilbetreute Wohngruppen fir
Menschen mit Behinderungen oder Frauenhduser) sowie Alleinerziehenden gewahrt. Volljahrige
Bezieher*innen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr erhalten nur mehr dann einen Mindeststandard von
100%, wenn sie alleine in einer Wohnung leben und eine Schul- oder Erwerbsausbildung absolvieren bzw.
eine nicht nur geringfiligige Beschéftigung ausuiben.

Volljahrige Personen ab dem vollendeten 25. Lebensjahr, die in Wohngemeinschaften leben, erhalten
kiinftig ebenso wie schon bis dato Bedarfsgemeinschaften bestehend aus Ehepaaren, eingetragenen
Partner*innen oder Lebensgefahrt*innen einen Mindeststandard von 70%.

Alle Mindeststandards, auch die fir minderjahrige Personen sowie die flir Bezieher*innen geméaR § 8 Abs.
3 WMG, enthalten kiinftig einheitlich einen Grundbetrag zur Deckung des Wohnbedarfs (GDW) in Hohe
von 25% des jeweiligen Mindeststandards. Bezieher*innen gemal § 8 Abs. 4 WMG erhalten weiterhin
zwei Sonderzahlungen pro Jahr, diese jedoch nur mehr in der halben Hohe des jeweiligen Mindeststandards.

Der Zuschlag fur Bedarfsgemeinschaften mit minderjéhrigen Personen gemaf § 11b WMG wird ersatzlos
gestrichen.

Es wird auch eine allgemeine Anpassung des Personenkreises dahingehend vorgenommen, dass subsidiar
Schutzberechtigte zukinftig keinen Anspruch mehr auf Leistungen der Wiener Mindestsicherung (WMS)
haben.

Uberdies werden gegenstandlich die Vorgaben des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs (VfGH)
vom 11. Mérz 2025, ZI. G 197/2024, zu § 5 Abs. 2 WMG umgesetzt. Dauerhaft niedergelassene Fremde,
die sich seit mindestens fiinf Jahren dauerhaft tatsachlich und rechtmaRig in Osterreich aufhalten, werden
unabhéngig davon, ob sie einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel haben, in den
anspruchsberechtigten Personenkreis mit einbezogen.

Weiters enthalt die vorliegende Novelle aus dem Vollzug des WMG gebotene Anpassungen, wie etwa die
Angleichung des Auszahlungstermins der Mietbeihilfe gemaR § 9 an den Grundanspruch geméaR § 8 Abs.
1, sowie eine Erweiterung des Kostenersatzes gemall § 24a WMG auf Nachzahlungen auslandischer
Sozialleistungen.

Kompetenzrechtliche Grundlage fiir die vorliegende Novelle des WMG st der Tatbestand des Art. 12 B-
VG (Armenwesen), demzufolge die Erlassung der gegenstdndlichen Novelle des Ausfuhrungsgesetzes
sowie dessen Vollziehung in die Zustandigkeit des Landes Wien félit.
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Zu Artikel 11 (Anderung des Gesetzes tber die Gewahrung von Wohnbeihilfe (Wiener
Wohnbeihilfegesetzes — WrWhG))

Ziel dieses Entwurfes ist es, einerseits den Kreis der anspruchsberechtigten Personen (6sterreichischen
Staatsbirgerinnen und Staatsbiirgern gleichgestellte Personen) in Anpassung an die Bestimmungen der
Wiener Mindestsicherung kinftig durch Verweis auf das Wiener Mindestsicherungsgesetz zu regeln.
Andererseits wird im neu geschaffenen §4a, ebenfalls im Hinblick auf die Systematik und die
einschldgigen Bestimmungen des Wiener Mindestsicherungsgesetzes, sichergestellt, dass fur
Wohngemeinschaften auch kiinftig eine Unterstiitzungsleistung zur Bestreitung des Wohnungsaufwandes
gewabhrleistet bleibt, sofern die Haushaltsgemeinschaft durch den Wohnungsaufwand unzumutbar belastet
wird. Letztlich erfolgen geringfiigige redaktionelle Anpassungen.

Kompetenzrechtliche Grundlage fir die vorliegende Novelle des WrWhG ist Art. 15 Abs. 1 B-VG.
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Besonderer Teil

Zu Artikel I (Anderung des Wiener Mindestsicherungsgesetzes (WMG))
Zu Artikel I Z 1 (Inhaltsverzeichnis)
Es wird eine redaktionelle Anderung vorgenommen.

Zu Artikel 1 Z 2 bis 4 (8 5)

In Entsprechung des Erkenntnisses des VfGH vom 11. Marz 2025, ZI. G 197/2024, wird der
Osterreichischen Staatsbiirger*innen hinsichtlich der Anspruchsberechtigung gleichgestellte Personenkreis
Uberarbeitet. Dauerhaft niedergelassene Fremde, die sich seit mindestens fiinf Jahren dauerhaft rechtmaRig
und tatsachlich in Osterreich aufhalten, werden generell in den anspruchsberechtigten Personenkreis
einbezogen. Die funfjahrige Wartefrist kann nicht nur mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel, sondern
auch mit mehreren befristeten Aufenthaltstiteln Gberschritten werden. Der Begriff ,,dauerhaft® im Sinne der
neuen Bestimmung (Abs. 2 Z 4), ist im Einklang mit dem SH-GG (vgl. Rz 19 und 38 zu VfGH ZI. G
197/2024) und dem NAG jedoch so zu verstehen, dass nicht jede Aufenthaltsform ausreichend ist, sondern
nur eine qualifizierte Form des rechtmaRigen Aufenthaltes im Sinne des § 2 Abs. 2 und 3 NAG, dem mit
Blick auf den Aufenthaltszweck der betroffenen Person auch eine Dauerperspektive innewohnt. Eine
Aufenthaltsbewilligung fiir einen voribergehenden befristeten Aufenthalt im Bundesgebiet zu einem
bestimmten Zweck (8§ 58 bis 69 NAG) stellt hingegen - im Einklang mit 8 4 Abs. 1 SH-GG - keine
dauerhafte Niederlassung im Sinne der neuen Bestimmung des § 5 Abs. 2 Z 4 und im Sinne des NAG dar.
Die bis dato in 8 5 Abs. 2 Z 3 und 4 (alt) normierten Aufenthaltstitel sind zukiinftig unter den neuen 8 5
Abs. 2 Z 4 zu subsumieren. Die bisherige Z 2a zu den britischen Staatsangehérigen erhalt in der neuen
Fassung die Ziffernbezeichnung 3.

Auch die jedenfalls nicht anspruchsberechtigten Personengruppen in 8 5 Abs. 3 werden (berarbeitet.
Subsidiar Schutzberechtigte (Abs. 3 Z 2) haben kinftig keinen Anspruch auf Leistungen der Wiener
Mindestsicherung. Die Versorgung subsidiér Schutzberechtigter erfolgt kiinftig im Einklang mit 8 4 Abs.
1 letzter Satz SH-GG im Rahmen der Grundversorgung. Auch werden ausreisepflichtige Fremde von § 4
Abs. 2 Z 3 SH-GG explizit als von Leistungen auszuschlieBende Personen erwahnt. Bei Personen, deren
Aufenthalt gemaR § 46a FPG nur geduldet ist, ist die Ausreisepflicht weiterhin aufrecht, weswegen sie auch
von der erwdhnten Bestimmung umfasst sind. Geduldete und subsidiér Schutzberechtigte kdnnen auch nach
flnf Jahren dauerhaftem und tatsachlichen Aufenthalt keinen Anspruch auf Leistungen der WMS erwerben.

Zu Artikel 1 Z5 (§ 7 Abs. 2 Z 1)

Bedarfsgemeinschaften, die aus einer alleinstehenden Person bestehen, erhalten ab sofort nicht mehr
pauschal einen Mindeststandard von 100%. Die Hohe der Leistungen an alleinstehende Personen richtet
sich kinftig danach, ob die Person alleine in einer Wohnung oder mit anderen volljéhrigen Personen
gemeinsam in einer Wohngemeinschaft lebt.

Aus diesem Grund wird die bisherige Formulierung im § 7 Abs. 2 Z 1 zu alleinstehenden Personen
konkretisiert.

Die Systematik der Zurechnung der Personen zu einer Bedarfsgemeinschaft bleibt unverandert.

Zu Artikel 1 Z 6 (§ 8 Abs. 1)

Alle Mindeststandards, auch die fur minderjahrige Personen (8 8 Abs. 2 Z 7), enthalten kiinftig einen
einheitlichen Grundbetrag zur Deckung des Wohnbedarfs von 25%, der bei der Berechnung einer allfalligen
Mietbeihilfe nach § 9 zu berticksichtigen ist.

Zu Artikel 1 Z 7 (8 8 Abs. 2)

Z 1: 100% des Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes (AZ) stehen weiterhin volljahrigen Personen ab dem
vollendeten 25. Lebensjahr, die alleine in einer Wohnung leben, zu. Ebenso haben Alleinerzieher*innen,
die eine Bedarfsgemeinschaft mit ihren Kindern bilden, weiterhin Anspruch auf 100%, unabhéngig davon,
ob sie alleine oder mit anderen volljahrigen Personen in einer Wohnung leben.

Alleinstehende Bezieher*innen gemall § 8 Abs. 3 WMG (auf Dauer arbeitsunfahige Personen, Personen,
die am 1. Janner 2014 das 50. Lebensjahr vollendet haben und fir die Dauer von mindestens einem halben
Jahr arbeitsunféhig und Personen, die das Regelpensionsalter nach dem ASVG erreicht haben) erhalten
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ebenso — wie bisher — 100 % der AZ unabhéngig davon, ob diese Person alleine in einer Wohnung lebt oder
in einer Wohngemeinschaft.

Dies gilt auch fur volljahrige in zielgruppenspezifischen betreuten Wohnformen lebende Personen (wie zB
teilbetreute Wohngruppen fiir Menschen mit Behinderungen oder Frauenh&user). Personen, die in
derartigen Wohnformen leben, haben aufgrund ihrer besonderen Lebensumstidnde h&ufig zusétzliche
monatliche Aufwendungen (zB fiir Medikamente oder Therapien) zu tragen. Eine Ausnahme dieser
Zielgruppe ist auch geméaR § 5 Abs. 2 dritter Satz SH-GG explizit zulassig.

Sollten  Bewohner*innen einer zielgruppenspezifischen betreuten Wohnform neben einer
Wohnmoglichkeit auch Lebensmittel und andere Gegensténde des téglichen Bedarfs zur Verfiigung gestellt
werden, werden sie — wie schon bis dato — von der eben erwdhnten Ausnahme nicht umfasst, da ihr
Lebensunterhalt tiberwiegend durch die Einrichtung gedeckt wird

Z 2 lit. a (bisherige Z 2): Diese Bestimmung bleibt inhaltlich unveréndert.

Z 2 lit. b: Alle anderen volljahrigen Personen ab dem vollendeten 25. Lebensjahr, die mit anderen
volljahrigen Personen in einer Wohnung leben (Wohngemeinschaft), erhalten kiinftig genauso wie Paare
(Ehepaare, Lebensgefahrt*innen oder eingetragene Partner*innen) einen Mindeststandard von 70%. Fir
das Vorliegen einer Wohngemeinschaft ist es unerheblich, ob die an derselben Adresse lebenden
volljahrigen Personen miteinander verwandt sind oder nicht. Die Mitglieder einer Wohngemeinschaft
profitieren von der gemeinsamen Tragung der Wohn- und Lebenshaltungskosten (gemeinsame Tragung
der Ausgaben fur Lebensmittel, Teilung der Miet-, Strom- und Heizkosten etc.), sowie den sich daraus
ergebenden Synergieeffekten. Eine Herabsetzung des Mindeststandards auf 70% der AZ ist auch von der
Judikatur des VfGH (VfGH 7.3.2018, G 136/2017 mwN) und durch das SH-GG (vgl. Erlauterungen zu 514
der Beilagen XXVI. GP — Regierungsvorlage) gedeckt.

Z 2a: Diese Bestimmung bleibt inhaltlich unveréndert.

Z 3 bis 6: Es soll der erhéhte Mindeststandard nur mehr denjenigen volljdhrigen Personen bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr gewéhrt werden, die einer nicht nur geringfligigen Beschéaftigung nachgehen
oder eine Erwerbs- bzw. Schulausbildung absolvieren. Lehraushildungen in Betrieben oder
Uberbetrieblichen Lehrwerkstatten sind von der Bestimmung ebenfalls umfasst. So sollen diejenigen
Personen bestéarkt und belohnt werden, die sich (iber das gesetzliche MindestmaR hinaus engagieren. Die
Absolvierung von gesetzlich vorgeschriebenen MaRnahmen (AMS-Schulungen bzw. Integrationskurse)
durch Zuerkennung einer héheren Leistung zu belohnen, ist vor dem Hintergrund, dass es sich hierbei um
ein gesetzliches Minimum nach dem AIVG sowie IntG handelt, als auch vor dem Hintergrund der
vorliegenden Analyse nicht mehr rechtfertigbar. Belohnt werden sollen zukiinftig daher nur noch Erwerbs-
und Schulausbildungen sowie die Geringfligigkeit Ubersteigende Beschéftigungsverhaltnisse.

Die neue Wohngemeinschafts-Regelung wurde daneben auch auf volljahrige Personen bis zum vollendeten
25. Lebensjahr ausgeweitet. Ausschlaggebendes Kriterium fir die Zuerkennung des Mindeststandards in
Hohe von 100% ist neben der nicht nur geringfligigen Erwerbstatigkeit beziehungsweise der Absolvierung
einer Schul- oder Erwerbsausbildung, dass der*die Bezieher*in alleine in einer Wohnung lebt (vgl. § 8
Abs. 2 Z 3). Bei allen anderen Konstellationen (gemeinsamer Haushalt mit (Grof3-)Eltern, Ehe,
eingetragenen Partnerschaft, Lebensgemeinschaft oder Wohngemeinschaft) gibt es bei Erflllung der
Voraussetzungen hochstens 75%.

Z 7 (bisherige Z 9): Diese Bestimmung bleibt inhaltlich unveréndert.

Zu Artikel 1 Z 8 (8 8 Abs. 3)
Der GDW betragt kiinftig auch fir diese Personengruppe 25%.

Zu Artikel 1 Z 9 (8 8 Abs. 4 erster Satz)

Das SH-GG sieht keine Verpflichtung der Lénder zur Auszahlung von Sonderzahlungen an Hilfe
empfangende Personen vor. Die Sonderzahlung wird weiterhin auf zwei Auszahlungstermine im April und
Oktober aufgeteilt. Die Hohe wird mit je einem halben Mindeststandard pro Auszahlungstermin begrenzt.

Zu Artikel 1 Z 10 (8 9 Abs. 1)

Die bisherigen Bestimmungen des Abs. 1 zweiter und dritter Satz, denen zufolge eine Antragstellung bis
zum 15. des Monats einen Anspruch fur den ganzen Monat bzw. ab dem 16. einen Anspruch erst ab dem
folgenden Monat nach sich zieht, wird auf eine taggenaue Berechnung, bezogen auf den Antragstag,
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umgestellt. Somit werden die tatsdchlichen Mietkosten besser berticksichtigt und der Berechnungsheginn
an den des Grundanspruches nach § 8 Abs. 1 angepasst.

Somit wird die Auszahlung der Mietbeihilfe an die Auszahlung der Leistungen zur Deckung des
Lebensunterhalts und Wohnbedarfs angeglichen.

Zu Artikel 1 Z 11 (8 11b samt Uberschrift)
Der Zuschlag entfalit.

Zu Artikel 1 Z 12 (§ 12 Abs. 3 Z 4)

Um unterschiedliche Interpretationsmdglichkeiten der gegenstandlichen Bestimmung hintanzuhalten, wird
ausdrucklich festgehalten, dass auch rechtliche Grinde der Verwertbarkeit eines unbeweglichen
Vermdgens entgegenstehen kénnen (zB Belastungs- und VeréuRRerungsverbot etc.).

Zu Artikel 1 Z 13 (§ 12 Abs. 3 Z 5)

Um Fehler bei der Vermdgensberechnung und unterschiedliche Interpretationsmoglichkeiten der
gegenstandlichen Regelung zu vermeiden, wird klargestellt, dass der Vermdgensfreibetrag pro
anspruchsberechtigter Person der Bedarfsgemeinschaft zu verstehen ist.

Zu Artikel | Z 14 (§ 21 Abs. 3 und § 24 Abs. 3a erster Satz)

Ob ein Kostenersatz- oder Rickforderungsanspruch tatséchlich uneinbringlich ist, wird in der Regel erst
bei der Exekution des Anspruchs durch das zustédndige Zivilgericht festgestellt. Um der zivilrechtlichen
Beurteilung nicht vorzugreifen, wird die Mdglichkeit abgeschafft, dass die Behdrde von vornherein auf die
Einbringung eines Kosten- oder Riickforderungsanspruches verzichtet, da dieser ,,voraussichtlich
uneinbringlich ist.“ Die Vollzugspraxis hat gezeigt, dass bei Behebung des Kostenersatz- oder
Ruckforderungsbescheides durch das Verwaltungsgericht wegen einer angeblichen ,,voraussichtlichen
Uneinbringlichkeit”, die Person deren Bescheid behoben wurde, haufig lediglich fiir kurze Zeit keine
Leistungen der WMS bezieht, anschlielend oft aber einen neuerlichen Antrag stellt. Um die Mdglichkeit
nicht zu beseitigen, neuerliche Leistungen gegen eine bereits offene Forderung in Form eines festgestellten
Kosten- oder Riickforderungsanspruches aufzurechnen, ist die vorliegende Anderung erforderlich.

Zu Artikel | Z 15 (§ 24a)

Auch Nachzahlungen anderer Sozialleistungen aus dem Ausland rechtfertigen zukinftig einen
Kostenersatz (zB Elterngeld aus Deutschland). Die bestehende Aufzéhlung im & 24a wird daher um
auslandische Sozialleistungen erweitert. Der Begriff der auslandischen Sozialleistungen ist weitgefasst zu
verstehen und ermdglicht es, alle aus dem Ausland nachgezahlten Sozialleistungen mittels 8 24a
Kostenersatz zuriickzufordern.

Zu Artikel 1 Z 16 (8 35)

Da die Mietbeihilfe gemaR § 9 WMG ein Zuschlag zu einem bestehenden Anspruch auf Leistungen der
WMS ist, und kein eigener Antrag gestellt werden kann, war die bisherige Ausnahme bei der
Entscheidungsfrist zu streichen.

Zu Artikel 1 Z 17 bis 28 (8 42 Z 1 und 3, 5 bis 8, 10 und 11, 17 und 18, sowie 21 und 22)
Aufgrund zahlreicher Novellen auf bundesgesetzlicher Ebene erfolgt eine Zitatanpassung.

Zu Artikel | Z 29 (8 44 Abs. 25)
Regelt das Inkrafttreten bzw. das AuRRerkrafttreten der Bestimmungen.

Zu 8 5: In Entsprechung des VfGH Erkenntnisses vom 11. Marz 2025, ZI. G 197/2024, treten die
notwendigen Anpassungen zu den seit 5 Jahren dauerhaft niedergelassenen Fremden in Form einer neuen
Fassung des § 5 Abs. 2 Z 2 bis 6 mit 1. April 2026 in Kraft. Die Anderungen betreffend subsidiar
Schutzberechtigter (8 5 Abs. 2 Z 1 und Abs. 3) treten bereits mit 1. Januar 2026 in Kraft.
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Zu 8§ 9 Abs. 1: Um die notwendigen vollzugstechnischen Anpassungen sicherstellen zu kénnen, wird das
Inkrafttreten dieser Bestimmung mit 1. Mai 2026 festgelegt.

Zu § 11b samt Uberschrift: Diese Bestimmung entfallt mit Ablauf des 31. Dezember 2025.
Alle weiteren Anderungen in der gegenstandlichen Novelle treten mit 1. Januar 2026 in Kraft.

Bescheide, die vor Inkrafttreten dieser Novelle erlassen wurden und am 1. Januar 2026 bereits rechtskraftig
sind, sowie Bescheide, die noch nicht rechtskréftig sind (weil sie zB erst Mitte Dezember 2025 erlassen
wurden), sind von Amts wegen ab 1. Januar 2026 auf die neue Rechtslage anzupassen.

Bezliglich der amtswegigen Anpassung rechtskraftiger Bescheide ist § 68 Abs. 6 AVG zu beachten,
demzufolge die der Behdérde in den Verwaltungsvorschriften eingerdumten Befugnisse zur Zurticknahme
oder Einschrankung einer Berechtigung aulerhalb eines Berufungsverfahrens unberiihrt bleiben. Die
gegenstandlich vorgesehene Befugnis von amtswegigen Eingriffen der Behorde in rechtskréftige Bescheide
ist nach § 68 Abs. 6 AVG somit gerechtfertigt.

Daneben kdnnen nach standiger Rechtsprechung des VfGH budgetiare Uberlegungen Eingriffe in
bestehende Rechtspositionen sachlich rechtfertigen. Im Fall von abgabenfinanzierten Transferleistungen,
wie der WMS, besteht aus Sicht der Judikatur (vgl. VfSlg. 19.411) uberdies kein verfassungsrechtlich zu
schiitzendes Vertrauen der Bezieher*innen auf einen unverénderten Fortbestand der Rechtslage. Der
Gesetzgeber kann daher, falls eine erhéhte Nachfrage nach Transferleistungen den 6ffentlichen Haushalt
UbermaRig belastet, den Zugang zu diesen Leistungen auch aus diesem Grund einschranken.

Eine mit der Anpassung verbundene Ruckwirkung auf bereits verstrichene Bemessungszeitrdume ist
allerdings verfassungsrechtlich nicht zul8ssig, da dies im Sinne der Judikatur des VfGH einen erheblichen
und pldtzlichen Eingriff in die Rechtsposition der Bezieher*innen darstellen wirde.

Zu Artikel 11 (Anderung des Gesetzes tiber die Gewéahrung von Wohnbeihilfe (Wiener
Wohnbeihilfegesetzes — WrWbG))

Zu Artikel 11 Z 1 (8 3 Abs. 2):

Kinftig soll die Regelung der Anspruchsberechtigung von den dsterreichischen Staatsbiirgerinnen und
Staatsbirgern gleichgestellten Personen in Form eines Verweises auf 8 5 Abs. 2 und Abs. 3 Wiener
Mindestsicherungsgesetz erfolgen. Der in 8 3 Abs. 2 normierte Kreis der anspruchsberechtigten Personen
orientiert sich bereits bisher an der gleichlautenden Bestimmung des Wiener Mindestsicherungsgesetzes,
nicht zuletzt, um ein nahtloses Ankniipfen und Einheitlichkeit der beiden Leistungspools zu gewahrleisten.
Im Hinblick auf die im Wiener Mindestsicherungsgesetz vorgesehene Anpassung des Kreises der
anspruchsberechtigten Personen in Entsprechung des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes (VfGH)
vom 11. Mérz 2025, ZI. G 197/2024, erscheint daher ein direkter Verweis auf genannte Bestimmung,
insbesondere auch aus verwaltungsékonomischen Griinden, geboten.

Zu Artikel 11 Z 2 (§8 4 Abs. 4):

Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung des Verweises auf den anrechnungsfreien Betrag gemaR § 7 Abs. 7
(Nullzumutbarkeitsgrenze).

Zu Artikel 11 Z 3 (§ 4a):

Mit der neu konzipierten Bestimmung des §4a wird fir Wohngemeinschaften einerseits die
gleichbleibende Gewéhrung einer Wohnbeihilfe fiir bereits bestehende Bezieherinnen und Bezieher
sichergestellt sowie andererseits gewahrleistet, dass jedenfalls eine angemessene Unterstiitzungsleistung
zur Bestreitung der Wohnkosten fiir bestimmte Personengruppen besteht.

Mit der Regelung des § 4a Abs. 1 soll sichergestellt werden, dass Wohngemeinschaften, die aus mehreren
volljahrigen Personen bestehen und die bislang Leistungen nach dem Wiener Mindestsicherungsgesetz
(insbesondere eine Mietbeihilfe) bezogen haben und auf Grund der neuen Regelungen nicht mehr
anspruchsberechtigt sind, eine Wohnbeihilfe erhalten kénnen. Derartige Konstellationen erfahren insofern
eine Sonderregelung, als das erforderliche Mindesteinkommen unter gewissen Voraussetzungen gesenkt
wird. Erfasst werden blof3 Personen im Sinne des § 8 Abs. 2 Z 2 lit. b Wiener Mindestsicherungsgesetz,
sohin volljéhrige Personen ab dem vollendeten 25. Lebensjahr, die mit anderen volljahrigen Personen in
einer Wohngemeinschaft im Sinne des § 7 Abs. 2 Z 1 Wiener Mindestsicherungsgesetz leben. Nicht erfasst
sind somit Personen im Sinne des § 8 Abs. 2 Z 2 lit. a Wiener Mindestsicherungsgesetz. Personen, die in
einer Ehegemeinschaft, eingetragenen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft leben, sind weiterhin nach
den Bestimmungen des § 4 Abs. 2 Z 2 WrWbG zu behandeln.
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Bei einem 1-Personen-Haushalt betrégt derzeit die maximale Wohnbeihilfe rund 363,00 Euro. Aus Motiven
der Gleichbehandlung mit bestehenden Bezieherinnen und Beziehern ist eine Fingierung eines
Haushaltseinkommens derartiger Haushalte in Hohe von 100 vH des nach §8 Abs.2 Z1 Wiener
Mindestsicherungsgesetz festgelegten Mindeststandards erforderlich.

Dadurch, dass in Abs. 3 Personen iSd Abs. 1, sofern sie nicht alleinige Hauptmieterin bzw. Hauptmieter
sind, bei der Berechnung der zustehenden Wohnbeihilfe aus der Haushaltsgemeinschaft exkludiert werden
(bzw. weiterhin exkludiert bleiben), wenn zumindest eine weitere Person ein Einkommen von zumindest
100 vH des nach & 8 Abs. 2 Z 1 Wiener Mindestsicherungsgesetz festgelegten Mindeststandards bezieht,
wird verhindert, dass es zu einer Erhéhung des Gesamthaushaltseinkommens und somit zu einer
Verringerung der Wohnbeihilfe fiir jene anspruchsberechtigten Personen der Haushaltsgemeinschaft
kommt, die bislang schon Wohnbeihilfe beziehen.

Zu Artikel 11 Z 4 (§ 7 Abs. 4):

Aufgrund der Anderung der Ziffernbezeichnung im Wiener Mindestsicherungsgesetz erfolgt eine
redaktionelle Anpassung der Verweisungen in § 7 Abs. 4.

Zu Artikel 111:

Es ist erforderlich, dass die Anderungen des Wiener Wohnbeihilfegesetzes gleichzeitig mit den
Anderungen des Wiener Mindestsicherungsgesetzes in Kraft treten.
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	19. In § 42 Z 5 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 67/2024“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 50/2025“ ersetzt.
	20. In § 42 Z 6 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 7/2025“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 25/2025“ ersetzt.
	21. In § 42 Z 7 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 145/2024“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 50/2025“ ersetzt.
	22. In § 42 Z 8 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 11/2025“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 25/2025“ ersetzt.
	23. In § 42 Z 10 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 11/2025“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 25/2025“ ersetzt.
	24. In § 42 Z 11 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 7/2025“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 47/2025“ ersetzt.
	25. In § 42 Z 17 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 98/2024“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 50/2025“ ersetzt.
	26. In § 42 Z 18 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 157/2024“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 50/2025“ ersetzt.
	27. In § 42 Z 21 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 145/2024“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 40/2025“ ersetzt.
	28. In § 42 Z 22 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 110/2024“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 50/2025“ ersetzt.
	29. Nach § 44 Abs. 24 wird folgender Abs. 25 angefügt:
	Artikel II
	Änderung des Gesetzes über die Gewährung von Wohnbeihilfe (Wiener Wohnbeihilfegesetz – WrWbG)
	1. § 3 Abs. 2 lautet:
	2. In § 4 Abs. 4 wird das Zitat „§ 7 Abs. 4“ durch das Zitat „§ 7 Abs. 7“ ersetzt.
	3. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:
	4. In § 7 Abs. 4 wird jeweils das Zitat „§ 8 Abs. 2 Z 9 Wiener Mindestsicherungsgesetz“ durch das Zitat „§ 8 Abs. 2 Z 7 Wiener Mindestsicherungsgesetz“ ersetzt.
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